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B 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

B 1.1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt
hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.

B 1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der
nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu
anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um
mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne
Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der
Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach   B 1.1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten,
es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen
hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn,
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt,
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach  B 1.1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Ver-
sicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils

ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige
kannte.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

B 1.3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (B 1.2 a), zum Rücktritt
(B 1.2 b) oder zur Kündigung (B 1.2 c) muss der Versicherer
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei
die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb
eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die
Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte
Recht begründen.

B 1.4 Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (B 1.2 a), zum Rücktritt
(B 1.2 b) und zur Kündigung (B 1.2 c) stehen dem Versicherer
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeige-
pflicht hingewiesen hat.

B 1.5 Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von B 1.1
und B 1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers
zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf,
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter
noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt.

B 1.6 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (B 1.2 a),
zum Rücktritt (B 1.2 b) und zur Kündigung (B 1.2 c) erlöschen
mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten
sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich
oder arglistig verletzt hat.

B 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit,
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des
Erst- oder Einmalbeitrags

B 2.1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen
in B 2.3 und B 2.4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt.

B 2.2 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Be-
stehen eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach dem
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor
Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unver-
züglich nach Vertragsschluss  zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem
in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der



erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste
Rate als erster Beitrag.

B 2.3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach B 2.2
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Ver-
sicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht
bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B 2.4 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht zu dem nach B 2.2 maßgebenden Fälligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung
des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B 3 Dauer und Ende des Vertrages
B 3.1 Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen
Zeitraum abgeschlossen.

B 3.2 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver-
tragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des je-
weiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen
ist.

B 3.3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei  Monaten gekündigt
werden.
Die Kündigung muss einer der Vertragsparteien spätestens
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
zugehen.

B 3.4 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgese-
henen Zeitpunkt.

B 3.5 Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

B 4 Folgebeitrag
B 4.1 Fälligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt des
jeweiligen Beitragszeitraums fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung ange-
gebenen Zeitraums bewirkt ist.

B 4.2 Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

B 4.3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht

rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrags auf dessen
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die
Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag
die rückständigen Beträge des Beitrags, der Zinsen und
Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die
Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht –
aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung
des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam
wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt
mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versiche-
rungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzu-
weisen.

B 4.4 Zahlung des Beitrags nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers
(B 4.3 b) bleibt unberührt.

B 5 Lastschriftverfahren
B 5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

B 5.2 Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder
mehrere Beiträge nicht eingezogen werden können, ist der
Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform
zu kündigen.
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen,
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausste-
henden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehl-
geschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungs-
nehmer in Rechnung gestellt werden.

B 6 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer
Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine
Entschädigung fällig wird.

B 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
B 7.1 Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versiche-
rer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des
Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der
Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den
er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem
der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis
erlangt hat.

B 7.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine

Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu wider-
rufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen
des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen
worden ist und der Versicherungsnehmer zugestimmt
hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr
gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor
Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
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hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden
der Anfechtungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei
einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen
oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist,
nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemes-
sene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes In-
teresse in der Absicht versichert, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

B 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
B 8.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen
hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie

vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften,
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten

Obliegenheiten.
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob

fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so
kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag
fristlos kündigen.
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

B 8.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des

Versicherungsfalls
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung

des Schadens zu sorgen,
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von

ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch
mündlich oder telefonisch – anzuzeigen,

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch –
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten,

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen.
Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag betei-
ligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der
Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermes-
sen zu handeln,

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen,

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzu-
reichen (gilt nicht für die Glasversicherung),

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis
die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch
den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Verän-
derungen unumgänglich, sind das Schadenbild nach-
vollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und
die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung
durch den Versicherer aufzubewahren,

hh) soweit möglich, dem Versicherer unverzüglich jede
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des
Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers
erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache
und Höhe des Schadens und über den Umfang der
Entschädigungspflicht zu gestatten,

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen,
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden
kann,

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere
oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich
das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sons-
tige Rechte zu wahren, insbesondere abhanden ge-
kommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkun-
den unverzüglich sperren zu lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten
gemäß B 8.2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach
den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

B 8.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach

B 8.1 oder B 8.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften nach
Nr. 8.1 a) aa), denen die zuständige Behörde schriftlich
zugestimmt hat, beieinträchtigen die Entschädigungspflicht
nicht.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich
ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollstän-
dig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen hat.

B 9 Gefahrerhöhung
B 9.1 Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass
der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung
des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme
des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur–
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert,
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Um-
ständen als mitversichert gelten soll.

B 9.2 Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-

rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme
durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahr-
erhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er
diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

B 9.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach
B 9.2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen,
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nicht-
vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.
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Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen
nach B 9.2 b) und B 9.2 c) bekannt, kann er den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt
der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen
entsprechend erhöhten Beitrag verlangen oder die Absiche-
rung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ab-
sicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht
hinzuweisen.

B 9.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach B 9.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahr-
erhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederher-
gestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

B 9.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein,

so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach B 9.2 a)
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach B 9.2 b) und B 9.2 c) ist
der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzei-
gepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungs-
nehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz
2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem
Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein
müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die

Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen
und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag verlangt.

B 10 Überversicherung
B 10.1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten

Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch
der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der
Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger
Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungs-
verlangens, ist für die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend,
den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag
von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden
wäre.

B 10.2 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versiche-
rer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

B 11 Mehrere Versicherer
B 11.1 Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind
der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzu-
geben.

B 11.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe
B 11.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist der Versicherer
unter den in B 8.1 b) und B 8.3 beschriebenen Voraussetzungen
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer
vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt hat.

B 11.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe

Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungs-
summen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt
aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen,
die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt
eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat,
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der
Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als
den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben
Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschä-
digung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus
denen die Beiträge errechnet wurden, nur in diesem Vertrag
in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von
Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der
Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung
gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung
in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidri-
gen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser
Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

B 11.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die

Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen,
kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnis-
mäßiger Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herab-
gesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht
gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der
Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags werden
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem
Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach
Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der
Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann
der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herab-
setzung der Versicherungssummen und der Beiträge ver-
langen.

B 12 Versicherung für fremde Rechnung
B 12.1 Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten)
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten
zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs-
schein besitzt.

B 12.2 Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der
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Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte
kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des
Versicherungsnehmers verlangen.

B 12.3 Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-

rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der
Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und
das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit
der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und
des Versicherten umfasst, muss sich der Versiche-
rungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der
Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist
oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versiche-
rungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht
darüber informiert hat.

B 13 Übergang von Ersatzansprüchen
B 13.1 Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend
gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versiche-
rungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat
den Schaden vorsätzlich verursacht.

B 13.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren,
und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer
bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit
erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der
Versicherungsnehmer.

B 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall
B 14.1 Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie muss
der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen
sein.

B 14.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der
laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

B 14.3 Kündigung  durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

B 15 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenände-
rungen

B 15.1 Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar
gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in des-
sen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle
gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

B 15.2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willens-
erklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzuge-
ben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes
gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namens-
änderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung
des Briefes als zugegangen.

B 15.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift  seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen nach B 15.2 entsprechend Anwendung.

B 16 Vollmacht des Versicherungsvertreters

B 16.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzu-
nehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages,

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich
dessen Beendigung,

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

B 16.2 Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nach-
träge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

B 16.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen,
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der
Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags
an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser
Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich
gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme
der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht
kannte.

B 17 Bedingungsanpassung
B 17.1 Voraussetzungen

Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betroffenen
Bedingungen des Versicherungsvertrages zu ändern, zu
ergänzen oder zu ersetzen (Anpassung), wenn
a) sich Änderungen bestehender oder In-Kraft-Treten neuer

Rechtsvorschriften unmittelbar auf sie auswirken,
b) sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen ändert,
c) ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt oder
d) sie durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht oder das Kartellamt durch bestandskräftigen
Verwaltungsakt für mit geltendem Recht nicht vereinbar
erklärt werden oder  gegen Leitlinien oder Rundschreiben
dieser Behörden verstoßen.

B 17.2 Umfang
Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über
Gegenstand und Umfang der Versicherung, Ausschlüsse,
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nach Vertrags-
schluss, Beitragsanpassung, Vertragsdauer und Kündigung.

B 17.3 Zulässigkeit
Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten
Änderungsanlässe das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte
Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung in nicht
unbedeutendem Maße gestört ist. In den Fällen der Unwirk-
samkeit und der Beanstandung einzelner Bedingungen ist die
Anpassung darüber hinaus nur dann zulässig, wenn die
gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen enthalten, die an
die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedingungen
treten.

B 17.4 Angemessenheit und Verschlechterungsverbot
Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde
gelegte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei
Gesamtbetrachtung der Anpassung nicht zum Nachteil des
Versicherungsnehmers geändert werden (Verschlechterungs-
verbot). Die Anpassung muss nach den Grundsätzen einerA
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ergänzenden Vertragsauslegung unter Wahrung der beider-
seitigen Interessen erfolgen.

B 17.5 Anpassungsbefugnis
Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten
Voraussetzungen für im Wesentlichen inhaltsgleiche Bedin-
gungen des Versicherers, wenn sich die gerichtlichen und
behördlichen Entscheidungen gegen Bedingungen anderer
Versicherer richten.

B 17.6 Treuhänder
Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss
von einem unabhängigen Treuhänder überprüft und bestätigt
werden. Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes für die Bestellung eines Treuhänders gelten entsprechend.

B 17.7 Informationspflichten und Fristen
Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungs-
nehmer schriftlich bekannt gegeben und erläutert. Der Versiche-
rungsnehmer kann den Vertrag bis und zum Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens der Änderung kündigen

B 18 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger
von den Anspruch begründenden Umständen und der Person
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit
erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung
der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform

mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruch-
steller nicht mit.

B 19 Gerichtsstand
B 19.1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-

vermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivil-
prozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprü-
che auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

B 19.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist aus-
schließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes
zuständigen Gericht geltend machen.

B 20 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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